Verpflichtung, über Durchführung eines ADR Verfahrens zu verhandeln:

„Die Parteien vereinbaren, im Falle von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem  gegenwärtigen Vertrag, zunächst Verhandlungen über die Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens gemäß den ICC-ADR-Regeln zu führen.“

